
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/1/20 92/02/0295
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1993

Index

10/10 Datenschutz

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

DSG 1978 §1;

StVO 1960 §4 Abs5;

Rechtssatz

Bei dem im zweiten Satz des § 4 Abs 5 StVO geregelten Nachweis der Identität handelt es sich um eine "Rechtswohltat"

(Hinweis E 23.6.1969, 1648/67), deren Inanspruchnahme dem Betro@enen freisteht und wodurch er sich von der im

ersten Satz des § 4 Abs 5 StVO enthaltenen Verpflichtung befreien kann.

Schlagworte

Identitätsnachweis

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1993:1992020295.X04

Im RIS seit

12.06.2001

Zuletzt aktualisiert am

25.02.2011

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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